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Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender 
Säugetiere und Vögel
(Jagdverordnung, JSV)

Änderung vom … Entwurf 18. März 2021, 13:00

Der Schweizerische Bundesrat
verordnet:

I

Die Jagdverordnung vom 29. Februar 19881 wird wie folgt geändert:

Art. 4bis Abs. 1 und 2, erster Satz
1 Wölfe aus einem Rudel dürfen nur reguliert werden, wenn sich das betroffene Ru-
del im Jahr, in dem die Regulierung bewilligt wird, erfolgreich fortgepflanzt hat. Die 
Regulierung erfolgt ausschliesslich über den Abschuss von Tieren, die jünger als ein-
jährig sind; dabei dürfen höchstens die Hälfte dieser Tiere erlegt werden.
2 Eine Regulierung bei Schäden an Nutztierbeständen ist zulässig, wenn im Streifge-
biet eines Wolfsrudels, das sich erfolgreich fortgepflanzt hat, innerhalb von vier Mo-
naten mindestens 10 Nutztiere getötet worden sind. ...

Art. 9bis Abs. 2 bis 4
2 Ein erheblicher Schaden an Nutztieren durch einen einzelnen Wolf liegt vor, wenn 
in seinem Streifgebiet:

a. mindestens 25 Nutztiere innerhalb von vier Monaten getötet werden;
b. mindestens 15 Nutztiere innerhalb von einem Monat getötet werden; oder
c. mindestens 10 Nutztiere getötet werden, nachdem in früheren Jahren bereits 

Schäden durch Wölfe zu verzeichnen waren.

 

1 SR 922.01



Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel

2 / 2

3 Bei Tieren der Rinder- und Pferdegattung sowie bei Neuweltkameliden liegt ein er-
heblicher Schaden vor, wenn durch einen einzelnen Wolf innerhalb von vier Mona-
ten mindestens drei Nutztiere getötet wurden.
4 Bei der Beurteilung des Schadens nach den Absätzen 2 und 3 unberücksichtigt blei-
ben Nutztiere, die in einem Gebiet getötet werden, in dem trotz früherer Schäden 
durch Wölfe keine zumutbaren Schutzmassnahmen ergriffen worden sind.

Art. 10ter Abs. 1 und 2
1 Zur Verhütung von Schäden an Nutztieren durch Grossraubtiere beteiligt sich das 
BAFU zu höchstens 80 Prozent an den pauschal berechneten Kosten folgender Mass-
nahmen: 

a. Zucht, Ausbildung, Haltung und Einsatz von Herdenschutzhunden, welche die 
Anforderungen nach Artikel 10quater Absatz 2 erfüllen;

b. elektrische Verstärkung von Weidezäunen zum Schutz vor Grossraubtieren;
c. Elektrozäune zum Schutz von Bienenstöcken vor Bären;
d. weitere wirksame Massnahmen der Kantone in Absprache mit dem BAFU, so-

fern die Massnahmen nach den Buchstaben a-c nicht ausreichend oder nicht 
zweckmässig sind.

2 Das BAFU kann sich zu 50 Prozent an den Kosten folgender Tätigkeiten der Kan-
tone beteiligen:

a. regionale Schaf- und Ziegenalpplanung als Grundlage des Herdenschutzes;
b. Planung zur Entflechtung der Wanderwege vom Einsatzgebiet von Herden-

schutzhunden nach Absatz 1 Buchstaben a sowie Umsetzung dieser Massnah-
men;

c. Planung der Verhütung von Konflikten mit Bären.
II
Diese Verordnung tritt am 15. Juli 2021 in Kraft.

… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Guy Parmelin
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr


